
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gerechtigkeit bei ESPRIT? 
Ohne Tarifvertrag gibt's das nie! 

 

Kündigt Esprit den Tarifvertrag? 
Und täglich grüßt das Murmeltier: Am 19. März 2015 stellte Esprit bei ver.di einen 
Antrag auf Verhandlungen eines Sanierungstarifvertrages. Die Bundestarifkommission 
sah in seiner Sitzung vom 02. Juli 2015 keinen Verhandlungsbedarf. Am 25. November 
2015 stellte Esprit einen zweiten Antrag für einen Sanierungstarifvertrag. Erneut kam 
die Tarifkommission am 06. April 2016 zum Ergebnis, dass die Bedingungen für einen 
Sanierungstarifvertrag bei Esprit nicht vorliegen. Nicht genug damit, beschäftigt sich 
nun die Tarifkommission am 11. Oktober 2016 zum dritten Mal mit der Frage, ob 
Verhandlungen über einen Sanierungstarifvertrag geführt werden sollen. Davor findet 
am 29. September 2016 eine Beratung des GBR und WA mit einer Wirtschaftsprüferin 
statt, ob die vom Unternehmen vorgetragene wirtschaftliche Notsituation wirklich 
existiert.  

 

Um die Tarifkommission am 11. Oktober 2016 unter Druck zu setzten, könnte Esprit 
unseren Unternehmenstarifvertrag vom 11. März 2013 kündigen. Diese Kündigung wäre 
erstmals zum 31. Dezember 2016 möglich.  

Deshalb gilt es jetzt, sich zu organisieren: Für alle KollegInnen, die bis zum 31. Dezember 
2016 Mitglied in ver.di sind, würde der Tarifvertrag dann so fortgelten, wie er zum 
Zeitpunkt der Kündigung gültig war. Für alle Neueingestellten würden ab dem 01. Januar 
2017 die tarifvertraglichen Regelungen nicht mehr gelten. Dann gilt es, für einen neuen 
Anerkennungstarifvertrag zu kämpfen! Ohne Kampf würde von Tariferhöhungen ab 
2017 niemand mehr profitieren. 

V.i.S.d.P.: Cosimo-Damiano Quinto, ver.di-Bundesfachbereich Handel, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin 
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